
Erfassung Erteilung Genehmigungen zur Fällung und Auflage Ersatzpflanzungen in 
Baugenehmigungsverfahren unter Beteiligung UwA 

ab Februar 2022     

BV im Innenbereich gem. §30 und §34   

genehmigungspflichtige Fällungen gem. BaumSchVO  
Verweis: Antrag ödp vom 31.05.2021, Besprechung mit Ref. III am 13.01.2022 
Stichtag 14.10.2022 
 
 
Auf rund 660 Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Innenbereich seitens UNB im 
Erfassungszeitraum von 01.02. bis einschließlich 14.10.2022 entfallen schließlich insgesamt 87 
Genehmigungen mit Fällung gem. BaumSchVO, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
konzentriert wurden, bzw. Genehmigungen nach BaumSchVO, die nachträglich oder zusätzlich 
zum Baugenehmigungsverfahren verbescheidet wurden und in direktem Zusammenhang stehen. 
 
Die Summe des zur Beseitigung genehmigten Baumbestandes beläuft sich insgesamt auf 284 
Stk., davon 204 Bäume mit einem Stammumfang zwischen 80 und 150 cm und 80 Bäume mit 
einem Stammumfang über 150 cm. 
Hierfür wurde insgesamt Ersatz von 333 Stück Neupflanzungen festgelegt. Davon wurden 29 
Ausgleichszahlungen à 900 € geleistet, die verbliebenen 304 Forderung in Form von 
Ersatzpflanzungen sind mit Abschluss der Baumaßnahme bis zur Aufnahme der Nutzung zu 
pflanzen und auf Dauer zu unterhalten.  
 
Rechnerisch ergibt sich ein Plus an 49 Baumpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen aus 
Ersatzforderungen der BaumSchVO. 
Zusätzlich wurden im Zuge der Freiflächengestaltung bei den o.g. 87 Bauvorhaben 44 
Neupflanzungen aus anderen öffentlich-rechtlichen Forderungen wie beispielsweise 
Kinderspielplatzsatzung, Stellplatzsatzung, Begrünungssatzung oder grünordnerischen 
Festsetzungen aus B-Plänen festgelegt.  
 
 
Auszug aus der Erfassung: 
 

 
 
 
Grafische Auswertung der erhobenen Zahlen: 
 

 

Aufgestellt am 27.10.2022, UwA/3-1 


